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Ausschuss für Struktur, Verkehr und Umwelt am 09.02.2015 

 

 

Am Montag, 09.02.2015, um 14:00 Uhr findet im Großen Sitzungssaal des 
Landratsamtes, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding eine Sitzung des Aussschusses für 
Struktur, Verkehr und Umwelt statt. 
 

Tagesordnung: 
 
I. Öffentlicher Teil: 

 
1. Haushaltswesen 

Feststellung und Entlastung für den Jahresabschluss 2013 
"DSD Landkreis Erding" 
 

2. ÖPNV / Regionalbusverkehr 
Ausschreibung von Regionalbuslinien für 2016  zweiter Teil 
 

3. Bekanntgaben und Anfragen 
 

 
 
Im Anschluss beginnt der nicht öffentliche Teil der Sitzung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitzungen des Kreistages 
und seiner Ausschüsse 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes Volkshochschule im 

Landkreis Erding für das Haushaltsjahr 2015 

 

Aufgrund der §§ 14 ff der Verbandssatzung in der ab 10.06.2010 geltenden Fassung 
und der §§ 40 Abs.1, 41 und 42 des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit 
(KommZG) in Verbindung mit Artikel 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die 
Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird im 

Ergebnishaushalt 

bei den ordentlichen Erträgen auf     1.841.388,00 € 
bei den ordentlichen Aufwendungen auf     1.714.388,00 € 
bei den Finanzerträgen auf                250,00 € 
bei den Finanzaufwendungen auf          45.050,00 € 
und im 

Finanzhaushalt 

bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.841.638,00 € 
bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.644.638,00 € 
bei den Einzahlungen für Investitionstätigkeiten auf                 0,00 € 
bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeiten auf        15.800,00 € 
bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                 0,00 € 
bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf     181.200,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
 
 
 
 

Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen 
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§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 

     50.000,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 5 
Der Zweckverband erhebt von seinen Trägern gem. § 16 der Verbandssatzung eine 
Umlage in Höhe von 

692.866,16 €. 
Die Erhöhung von 1 €/Einwohner (Stand 31.12.2013) ist durch die aktuelle Asylthematik 
begründet. 
 

§ 6 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2015 in Kraft. Der Haushalts- und 
Finanzplan 2015 liegt gem. Art. 65 Abs. 3 GO i. v. m. Art. 27 Abs. 1 und 41 KommZG 
bei der Geschäftsstelle der Volkshochschule in der Lethnerstraße 13, 85435 Erding, 
während der allgemeinen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Erding, den 28.01.2015 
 
 
Zweckverband Volkshochschule im Landkreis Erding 
 
 
 
gez. Johann Peis 
1. Bürgermeister 
Verbandsvorsitzender 
 
 
 
Zusatz: 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule hat die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 in der Sitzung vom 27.11.2014 beschlossen. 
Die Haushaltssatzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen eine Woche lang öffentlich auf. Die 
Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem während des ganzen Jahres 
am Sitz des Zweckverbandes innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht 
bereit. Dem Landratsamt Erding wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 
das Rechnungsjahr 2015 vorgelegt. 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung 

Erding-Ost für das Wirtschaftsjahr 2015 

 

Aufgrund § 10 der Verbandssatzung und der Artikel 40  Abs. 1 und  41 Abs. 1 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in Verbindung mit Artikel 63 ff. der 
Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband zur Wasserversorgung Erding-Ost folgende 
Haushaltssatzung: 

§  1 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015  
wird hiermit festgesetzt; er schließt ab: 
 
im Erfolgsplan 
 
   in Erlösen/Erträgen mit                                      633 500,-- € 
   in Aufwendungen                                               633 500,-- € 
 
im Vermögensplan 
 
   in Einnahmen und Ausgaben mit je                   132 000,-- €  
 
 

§  2 
 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplanes werden nicht 
festgesetzt. 
 
 

§  3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan werden nicht festgesetzt. 
 
 

§  4 
 
Investitions- und Betriebskostenumlagen werden nicht erhoben. 
 
 

§  5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Wirtschaftsplan wird auf   80 000,-- € festgesetzt. 
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§  6 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.Januar  2015 in Kraft. 
 
 
 
Mauggen, den 02.02.2015  
 
 
Zweckverband zur Wasserversorgung Erding-Ost  
 
 
 
gez. 
Georg Mesner  
Verbandsvorsitzender 
 
 
Zusatz: 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung Erding – Ost hat 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 in der Sitzung vom 24.11.2014 
beschlossen. Die Haushaltssatzung ist bereits seit   01.01.2015 in Kraft. 
Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen eine Woche lang öffentlich auf. Die 
Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen außerdem während des ganzen Jahres 
am Sitz des Zweckverbandes innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht 
bereit. Dem Landratsamt Erding wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 
das Rechnungsjahr 2015  vorgelegt. 
Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
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Klinikum Landkreis Erding plant Tagesklinik für Schmerzpatienten 

 

 

 

Um Patienten mit chronischen Schmerzen zu helfen, hat das Klinikum Landkreis Erding 
beim Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege beantragt, im Bayerischen 
Krankenhausplan eine Tagesklinik für Schmerztherapie aufzunehmen. 
 
„Die nächsten Schmerztageskliniken befinden sich München, Landshut und Rosenheim 
und haben oft wochenlange Wartezeiten“, erläutert Landrat Martin Bayerstorfer die 
Hintergründe für das Vorhaben. „Gerade bei einer tagesstationären Behandlung, die wir in 
Erding etablieren möchten, ist es aber wichtig, dass die Patienten nicht zu weite Wege 
haben, die sie jeden Tag zurücklegen müssen.“ Auch der Vorstand des Klinikums Sándor 
Mohácsi hält die geplante Erweiterung des Behandlungsangebots für sinnvoll. Die 
Einrichtung einer Schmerztagesklinik ließe sich einfach realisieren: „Die allermeisten 
personellen und strukturellen Voraussetzungen für das Therapiekonzept einer 
Schmerztagesklinik erfüllen wir heute ohnehin bereits.“  
 
Chronische Schmerzpatienten haben häufig eine sehr lange Leidensgeschichte hinter 
sich, und oft hat der Schmerz nicht mehr nur eine physische Ursache, sondern resultiert 
auch aus psychologischen und sozialen Faktoren. Die Therapie muss auf diese 
Teilaspekte umfassend eingehen, weshalb die Patienten von einem interdisziplinären 
Team aus Ärzten, Psychotherapeuten und Physiotherapeuten betreut werden sollen sowie 
begleitend unter anderem soziale Beratung, Ernährungsberatung und Sportangebote 
bekommen. Der Therapieansatz für die beantragte Erdinger Schmerztagesklinik sieht 
zudem vor, dass die Patienten ganztägig aber tagesstationär von Montag bis Freitag 
behandelt werden. Das ermöglicht es den Patienten, jeden Tag in ihr gewohntes Umfeld 
zurückzukehren, was nicht nur für viele von ihnen privat von Vorteil ist. Auch für die 
Therapie selbst, deren Ziel es ist, die gelernten Dinge in den Alltag zu übertragen, um 
chronische Schmerzen wirksam zu bekämpfen, ist der tagesstationäre Ansatz ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor. Kommt eine tagesstationäre Behandlung nicht in Frage, wäre 
in einem zweiten Schritt ein stationäres Behandlungsangebot möglich.  
 
 
 
 
 
 
 

Pressemitteilungen 



 
Amtsblatt 
 

Ausgabe 6 
Mittwoch 04.02.2015 

Seite 79 

 
 
 
 

Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Papiertonne“ im Landkreis  

Erding für das erste Halbjahr 2015  

durch die 

Fa. Heinz, Ansprechpartner: Herr Wohlgemuth, Tel.: 08761/680-23 

Fa. Remondis, Ansprechpartner: Herr Beindl, Tel.: 089/89217-40139 
 

Abfuhrgebiet Bemerkung 

Berglern  02.02. 02.03. 28.03. 27.04. 26.05. 22.06. 

Bockhorn   19.02. 19.03. 16.04. 15.05. 11.06.  

Buch am Buchrain  03.02. 03.03. 30.03. 28.04. 27.05. 23.06. 

Dorfen Tour 1  09.02. 09.03. 07.04. 04.05. 01.06. 29.06. 

Dorfen Tour 2  10.02. 10.03. 08.04. 05.05. 02.06. 30.06. 

Dorfen Tour 3   11.02. 11.03. 09.04. 06.05. 03.06.  

Eitting Verschiebung 13.02. 13.03. 11.04. 08.05. 06.06.  

Erding Stadt Tour 1  24.02. 24.03. 21.04. 19.05. 16.06.  

Erding Stadt Tour 2  25.02. 25.03. 22.04. 20.05. 17.06.  

Erding Stadt Tour 3  29.01. 26.02. 26.03. 23.04. 21.05. 18.06. 

Erding Stadt Tour 4  30.01. 27.02. 27.03. 24.04. 22.05. 19.06. 

Erding Stadt Tour 5  13.02. 13.03. 11.04. 08.05. 06.06.  

Finsing - Tour 1  05.02. 05.03. 01.04. 30.04. 29.05. 25.06. 

Finsing – Tour 2  06.02. 06.03. 02.04. 02.05. 30.05. 26.06. 

Forstern – Tour 1  16.02. 16.03. 13.04. 11.05. 08.06.  

Forstern – Tour 2  17.02. 17.03. 14.04. 12.05. 09.06.  

Fraunberg  23.02. 23.03. 20.04. 18.05. 15.06.  

Hohenpolding  12.02. 12.03. 10.04. 07.05. 05.06.  

Inning am Holz  02.02. 02.03. 28.03. 27.04. 26.05. 22.06. 

Isen Tour 1  06.02. 06.03. 02.04. 02.05. 30.05. 26.06. 

Isen Tour 2   20.02. 20.03. 17.04. 16.05. 12.06.  

Kirchberg  12.02. 12.03. 10.04. 07.05. 05.06.  

Langenpreising  03.02. 03.03. 30.03. 28.04. 27.05. 23.06. 

Lengdorf  04.02. 04.03. 31.03. 29.04. 28.05. 24.06. 

Moosinning – Tour 1  09.02. 09.03. 07.04. 04.05. 01.06. 29.06. 

Moosinning – Tour 2  10.02. 10.03. 08.04. 05.05. 02.06. 30.06. 

Neuching  04.02. 04.03. 31.03. 29.04. 28.05. 24.06. 

Oberding – Tour 1  29.01. 26.02. 26.03. 23.04. 21.05. 18.06. 

Oberding – Tour 2  30.01. 27.02. 27.03. 24.04. 22.05. 19.06. 

Ottenhofen  06.02. 06.03. 02.04. 02.05. 30.05. 26.06. 

Termine  
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Pastetten  17.02. 17.03. 14.04. 12.05. 09.06.  

Sankt Wolfgang  - Tour 1  30.01. 27.02. 27.03. 24.04. 22.05. 19.06. 

Sankt Wolfgang – Tour 2  06.02. 06.03. 02.04. 02.05. 30.05. 26.06. 

Steinkirchen  02.02. 02.03. 28.03. 27.04. 26.05. 22.06. 

Taufkirchen Tour 1   23.02. 23.03. 20.04. 18.05. 15.06.  

Taufkirchen Tour 2   24.02. 24.03. 21.04. 19.05. 16.06.  

Taufkirchen Tour 3   25.02. 25.03. 22.04. 20.05. 17.06.  

Walpertskirchen Tour 1  03.02. 03.03. 30.03. 28.04. 27.05. 23.06. 

Walpertskirchen Tour 2  04.02. 04.03. 31.03. 29.04. 28.05. 24.06. 

Wartenberg – Tour 1 Tourenänderung 11.02. 11.03. 09.04. 06.05. 03.06.  

Wartenberg – Tour 2 Tourenänderung 12.02. 12.03. 10.04. 07.05. 05.06.  

Wörth  18.02. 18.03. 15.04. 13.05. 10.06.  

Die Mülltonnen müssen bis spätestens 6 Uhr früh am Entleerungstag an der 
Abfuhrstrecke bereitstehen. 
 
 

Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Gelben Säcke“  

im Landkreis Erding für das erste Halbjahr 2015 

 

durch die Fa. Wurzer, Eitting, Telefon 0800-0987937 (kostenlos aus dem Festnetz 

Abfuhrgebiet Bemerkung 

Berglern  12.02. 12.03. 10.04. 07.05. 05.06.  

Bockhorn 1  20.02. 20.03. 17.04. 16.05. 12.06.  

Bockhorn 2  06.02. 06.03. 02.04. 02.05. 30.05. 26.06. 

Buch am Buchrain  24.02. 24.03. 21.04. 19.05. 16.06.  

Dorfen 1  09.02. 09.03. 07.04. 04.05. 01.06. 29.06. 

Dorfen 2  10.02. 10.03. 08.04. 05.05. 02.06. 30.06. 

Dorfen 3 Neue Tour! 02.02. 02.03. 28.03. 27.04. 26.05. 22.06. 

Dorfen 4 Ort Zettl 25.02. 25.03. 22.04. 20.05. 17.06.  

Eitting 1  23.02. 23.03. 20.04. 18.05. 15.06.  

Eitting 2  11.02. 11.03. 09.04. 06.05. 03.06.  

Erding 1  23.02. 23.03. 20.04. 18.05. 15.06.  

Erding 2  06.02. 06.03. 02.04. 02.05. 30.05. 26.06. 

Erding 3 Tourenänderung 16.02. 16.03. 13.04. 11.05. 08.06.  

Erding 4 Tourenänderung 17.02. 17.03. 14.04. 12.05. 09.06.  

Erding 5 Tourenänderung 18.02. 18.03. 15.04. 13.05. 10.06.  

Erding 6 Tourenänderung 19.02. 19.03. 16.04. 15.05. 11.06.  

Finsing 1  29.01. 26.02. 26.03. 23.04. 21.05. 18.06. 

Finsing 2  30.01. 27.02. 27.03. 24.04. 22.05. 19.06. 

Forstern  06.02. 06.03. 02.04. 02.05. 30.05. 26.06. 

Fraunberg  04.02. 04.03. 31.03. 29.04. 28.05. 24.06. 

Hohenpolding  03.02. 03.03. 30.03. 28.04. 27.05. 23.06. 
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Inning  05.02. 05.03. 01.04. 30.04 29.05. 25.06. 

Isen  24.02. 24.03. 21.04. 19.05. 16.06.  

Kirchberg 1  03.02. 03.03. 30.03. 28.04. 27.05. 23.06. 

Kirchberg 2  11.02. 11.03. 09.04. 06.05. 03.06.  

Langenpreising 1  11.02. 11.03. 09.04. 06.05. 03.06.  

Langenpreising 2  12.02. 12.03. 10.04. 07.05. 05.06.  

Lengdorf 1  24.02. 24.03. 21.04. 19.05. 16.06.  

Lengdorf 2  02.02. 02.03. 28.03. 27.04. 26.05. 22.06. 

Moosinning 1  25.02. 25.03. 22.04. 20.05. 17.06.  

Moosinning 2  29.01. 26.02. 26.03. 23.04. 21.05. 18.06. 

Neuching   29.01. 26.02. 26.03. 23.04. 21.05. 18.06. 

Oberding  23.02. 23.03. 20.04. 18.05. 15.06.  

Ottenhofen 1  29.01. 26.02. 26.03. 23.04. 21.05. 18.06. 

Ottenhofen 2  13.02. 13.03. 11.04. 08.05. 06.06.  

Ottenhofen 3  12.02. 12.03. 10.04. 07.05. 05.06.  

Pastetten  13.02. 13.03. 11.04. 08.05. 06.06.  

Sankt Wolfgang 1  25.02. 25.03. 22.04. 20.05. 17.06.  

Sankt Wolfgang 2  02.02. 02.03. 28.03. 27.04. 26.05. 22.06. 

Steinkirchen   03.02. 03.03. 30.03. 28.04. 27.05. 23.06. 

Taufkirchen 1  04.02. 04.03. 31.03. 29.04. 28.05. 24.06. 

Taufkirchen 2  05.02. 05.03. 01.04. 30.04. 29.05. 25.06. 

Walpertskirchen  06.02. 06.03. 02.04. 02.05. 30.05. 26.06. 

Wartenberg 1  03.02. 03.03. 30.03. 28.04. 27.05. 23.06. 

Wartenberg 2  04.02. 04.03. 31.03. 29.04. 28.05. 24.06. 

Wartenberg 3  12.02. 12.03. 10.04. 07.05. 05.06.  

Wörth 1  11.02. 11.03. 09.04. 06.05. 03.06.  

Wörth 3  12.02. 12.03. 10.04. 07.05. 05.06.  

Wörth 2  13.02. 13.03. 11.04. 08.05. 06.06.  

Wörth - Wild / Kelt  29.01. 26.02. 26.03. 23.04. 21.05. 18.06. 

 
Toureneinteilung unter www.wurzer-umwelt.de  oder an den Recyclinghöfen und 
Rathäusern! 
Die Mülltonnen müssen bis spätestens 6 Uhr früh am Entleerungstag an der 
Abfuhrstrecke bereitstehen. 
Weitere Informationen zur Papiertonne: 
Die Papiertonne ist für die haushaltsnahe Erfassung von Papier, Pappe und Kartonagen. 
Beschichtetes und verschmutztes Papier sowie sonstige Abfälle gehören nicht in diese 
Tonne, andernfalls können die Behälter nicht entleert werden. 
Die Papiertonne wird 4-wöchentlich geleert und ist wie die Rest- und Biomülltonne am 
Abfuhrtag bis 6:00 Uhr früh an der Abfuhrstrecke bereitzustellen. Wenn die Papiertonne 
nicht geleert werden konnte, weil sie nicht pünktlich bereitgestellt wurde, besteht auch 
weiterhin die Möglichkeit Papier, Pappe und Kartonagen über die Sammelcontainer an den 
Containerplätzen und Recyclinghöfen zu entsorgen. Das gilt auch für den Fall, dass das 
Tonnenvolumen bis zur nächsten Leerung nicht ausreicht. 
Weitere Informationen unter: www.landkreis-erding.de/abfallwirtschaft  
 

http://www.wurzer-umwelt.de/
http://www.landkreis-erding.de/abfallwirtschaft
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Die Familienberatung Ismaning bietet für ihren Außensprechtag im 

Landratsamt Erding Termine an 

 
Die Familienberatung Ismaning bietet für ihren Außensprechtag wöchentlich 
Beratungstermine zwischen 13 und 15 Uhr im Kleinen Sitzungssaal (Raum 119) an. 
 
Termine bitte nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung in unserem Büro in Ismaning. 
 

 

 

Diabetes-Sprechstunde im Landratsamt Erding 

 

Diabetes mellitus ist ein unterschätztes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen. Umso 
wichtiger ist es, Angebote zur Früherkennung wahrzunehmen und die Prävention zu 
verstärken. Die Abteilung Gesundheitswesen des Landratsamtes Erding bietet deshalb 
Informations-Sprech-stunden zur Diabetes-Früherkennung an. 
Angeboten werden: 
Messung von Gewicht und Größe, Errechnung des Body Mass Index (BMI), Messung des 
Bauch- und Hüftumfanges und Berechnung des Waist-Hip-Ratio (WHR), Bestimmung des 
Blutzuckerwertes, Blutdruckmessung, Ausfüllen eines Diabetes-Risiko-Testbogens und 
Bestimmung des persönlichen Diabetes-Risikoprofils, Optimierung eines eventuell 
erhöhten Blutzuckerwertes, Beratung zur gesunden und ausgewogenen Ernährung und 
Beratung über die Möglichkeiten der passenden Anbindung an einen Spezialisten für die 
Zukunft. 
Interessierte Bürger des Landkreises können jeweils am Dienstag den 
 

10. Februar 
 
10. März 
 
21. April 
 
19. Mai    
 
09. Juni 
 

zwischen 9.00 Uhr und 12.00 Uhr 
 
zu einem Beratungsgespräch mit entsprechenden Untersuchungen in das Landratsamt 
Erding, Abteilung Gesundheitswesen, Dr. Kathrin Mariß-Heinrich, Bajuwarenstraße 3 in 
Erding kommen. Interessenten werden um vorherige telefonische Anmeldung zu einem 
Beratungstermin unter der Rufnummer 08122/58-1430 gebeten. 
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http://www.kms-erding.de/ 

 

 
http://www.vhs-erding.de/ 

 
 

Beratung für hör- und sprachauffällige Kinder  

im Landratsamt Erding, Abteilung Gesundheitswesen 

 
Seit Jahren finden in regelmäßigen Abständen im Landratsamt Erding, Abteilung 
Gesundheitswesen, pädagogisch-audiologische Sprechstunden statt. Es handelt sich dabei um 
eine Beratung für Eltern, die Informationen möchten, ob die Sprachentwicklung ihres Kindes 
altersgemäß ist oder ob sich Verzögerungen zeigen. Gespräch und kleiner Sprach- und Hörtest, 
von Fachberaterinnen der Pädagogisch-Audiologischen Beratungsstelle durchgeführt, bilden den 
Beratungsrahmen. Ziel der Beratung ist, zu prüfen und näher abzuklären, ob 
Behandlungsmaßnahmen, also eine Überweisung an den HNO-Arzt zur Einleitung einer Therapie 
notwendig sind. Zum anderen ist sie aber auch eine gezielte heil- und sonderpädagogische 
Beratung insbesondere zur Frage der schulischen Eingliederung. 
 
Sprach- und/oder Hörprobleme sollten so früh wie möglich erkannt werden, damit sich keine 
Mängel verfestigen. Wenn ein Kind nicht richtig hört, lernt es auch nicht richtig sprechen. Die 
geistige und soziale Entwicklung ist dadurch eingeschränkt. 
Beim Schuleintritt sollte das Kind in seiner Entwicklung so gefördert worden sein, dass es den 
schulischen Anforderungen gewachsen ist. 
 
Eingeladen sind alle Eltern mit Kindern von 0,7 Jahren bis zum Ende der Schulpflicht.   
Hörsprechtage finden statt:                 jeweils Donnerstags  
 

12.03.2015 
 

                  12.05.2015 (Dienstag) 
 

02.07.2015 
 
 

Bitte melden Sie sich an unter Tel.: 08122/58-1430 

 

http://www.kms-erding.de/
http://www.vhs-erding.de/
http://www.kms-erding.de/
http://www.erding.vhs-bayern.de/
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Informationen über das Landratsamt Erding, Abteilung Jugend und Soziales, und 
die Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Erding gibt es auch im Internet: 

http://www.jugendamt-erding.de 
http://www.erziehungsberatung-erding.de 

 

 
 

Ihre Ansprechpartnerin in allen Gleichstellungsfragen  
für Frauen und Männer in Familie, Beruf und Gesellschaft: 

Marietta Wolf 
Landratsamt Erding 

 
Tel. 08122 / 58-1429, E-Mail: gleichstellung@lra-ed.de 

 

 
Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 

Schwangerschaftsfragen 
http://www.schwanger-in-erding.de 

E-Mail: schwanger@lra-ed.de 
 

 Beratung in allen die Schwangerschaft betreffenden 
psychosozialen Fragen 

 Schwangerschaftskonfliktberatung nach StGB § 219 
 
Landratsamt Erding   Bajuwarenstr. 3 
Abt. 5 – Gesundheitsamt  85435 Erding 
     Tel. 08122/58-1430 

Termine nach Vereinbarung 
 

 

Rat und Hilfe 

http://www.jugendamt-erding.de/
http://www.erziehungsberatung-erding.de/
mailto:gleichstellung@lra-ed.de
http://www.schwanger-in-erding.de/
mailto:schwanger@lra-ed.de
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Rat und Hilfe für Frauen in Not 
Tel. 08081/1738 

 
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 

sind rund um die Uhr erreichbar. 
Anrufe werden streng vertraulich behandelt. 

 

 
 

 
 

Ganzjährig jeden Freitag von 11.30 bis 16.00 Uhr direkt an der B15 
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Freitags, außer Feiertage, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 

März bis Dezember, am Dorfplatz in Moosen. 

 

 
 

Bauernhausmuseum des Landkreises Erding 
Taufkirchener Str. 24 

85435 Erding 
Öffnungszeiten:  

jährlich geöffnet von  

Ostersonntag bis Ende Oktober 

an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 
von 10.00 bis 17.00 Uhr  
(Einlass bis 16.30 Uhr) 
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Bauernmarkt 
im Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 

 

             
 
 

             
 

jeden Freitag 
 

(bei Feiertagen bereits am Donnerstag) 

 

13.00 - 17.00 Uhr 
Martin Bayerstorfer, Landrat 


